
EINHEITLICHE ANWENDUNG DER KOMBINIERTEN NOMENKLATUR (KN)

(Einreihung von Waren)

(2006/C 163/03)

Veröffentlichung von Erläuterungen nach Artikel 10 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87
des Rates vom 23. Juli 1987 über die zolltarifliche und statistische Nomenklatur sowie den

Gemeinsamen Zolltarif (1)

Die Erläuterungen zur Kombinierten Nomenklatur der Europäischen Gemeinschaften (2) werden wie folgt
geändert:

Auf Seite 288 wird eingefügt:

„7215 50 11 bis
7215 50 80

Anderer, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt

Warmgewalzter Stabstahl kann durch Ziehen oder andere Verfahren kalt fertig gestellt
werden — vor allem durch Rektifizierung oder Kalibrierung — und erhält dadurch
eine bessere Endbeschaffenheit. Die Verbesserung der Endbeschaffenheit besteht in der
Verringerung der Abweichungen beim Durchmesser und bei der Unrundheit sowie in
der Beseitigung von Mängeln, an der Oberfläche, wie Mikro-Risse oder entkarboni-
sierte Zonen. Durch diesen Verarbeitungsschritt kann der Stabstahl als ‚kalthergestellt‘
oder ‚kaltfertiggestellt‘ eingereiht werden. Die Oberfläche ist für gewöhnlich glatt und
eher homogen. Sie ist frei von Rillen und anderen Oberflächendefekten, obwohl —
entsprechend dem Grad der Rektifizierung — ein geringes Maß an durchschnittlicher
Rauheit vorhanden sein kann.

Zusätzliche Oberflächenbehandlungen als die oben genannten, zum Beispiel Polieren,
sind ausgeschlossen (siehe Erläuterungen zur Unterposition 7215 90 00).“

Auf Seite 344 wird eingefügt:

„8541 40 90 Andere
Zu dieser Unterposition gehören photovoltaische Zellen, die zu Modulen zusammen-
gefasst oder zu Tafeln aufgemacht sind, mit ‚Bypass‘-Dioden (jedoch ohne Sperrdio-
den). Bei den ‚Bypass‘-Dioden handelt es sich nicht um Elemente, durch die der Strom
direkt z.B. einem Motor zugeführt werden kann (siehe HS-Erläuterungen zu den Posi-
tionen 8501 und 8541).“
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(1) ABl. L 256 vom 7.9.1987, S. 1. Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 996/2006 der Kommis-
sion (ABl. L 179 vom 1.7.2006, S. 26).

(2) ABl. C 50 vom 28.2.2006, S. 1.


